
1017 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (948 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisations~ 
gesetz und die 12. Schulorganisationsgesetz~ 
Novelle geändert werden (14. Schulorganisa~ 

tionsgesetz~ Novelle) 
und 

über den Antrag 32/ A der Abgeordneten Mag. 
Karin Praxmarer und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisations~ 

gesetz 1962 geändert wird 

Durch den vorliegenden Entwurf einer Schulor
ganisationsgesetz-Novelle soll ein' wesentliches 
Anliegen imSchulbereich einer Realisierung zuge
führt werden, nämlich Dezentralisation, Autonomie 
und Mitbestimmungsmöglichkeiten an den Schulen. 
Darüber hinaus sollen wichtige Akzente für die 
Weiterentwicklung des Schulwesens gesetzt wer
den. 

Derzeit gibt es bereits viele Schulversuche mit 
dem Ziel einer Abweichung von den bestehenden 
engen administrativen und pädagogischen Regelun~ 
gen. Die verstärkte administrative und pädagogische 
Eigenständigkeit im Regelschulwesen innerhalb 
eines bundeseinheitlichen Rahmens durch Regiona
lisietung und Autonomie der Schulen auf allen 
schulischen Ebenen soll nunmehr ermöglicht 
werden. Insbesondere sollen Freiräume im Lehr
planbereich sowie bei den Eröffnungs- und· 
Teilungszahlen geschaffen werden. 

Weiters soll das Erfordernis der Reifeprüfung als 
Aufnahmsvoraussetzung in die Pädagogische Aka
demie, die Berufspädagogische Akademie (Teilbe
reiche) und die Kollegs durch Schaffung einer der 
Studienberechtigungsprüfung im universitären Be
reich entsprechenden Einrichtung im Bereich des 
Schulorganisationsrechtes ergänzt werden. 

" 

Sonstige Probleme, die im vorliegenden Zusam
menhang lösbar erscheinen, sollen ebenfalls durch 

einschlägige gesetzliche Regelungen einer Lösung 
zugeführt werden. 

Die Abgeordneten Mag. Karin Praxmarer und 
Genossen haben am 20. November 1990 den Antrag 
32/ A im Nationalrat eingebracht. 

Der Unterrichts ausschuß hat die gegenständli
chen Vorlagen in seiner Sitzung am 1. April 1993 in 
Verhandlung genommen. Gemäß § 41 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung wurde die Regierungsvorlage 
948 der Beilagen der Debatte und Abstimmung 
zugrunde gelegt. 

An der Debatte beteiligten sich nach der 
Berichterstattung durch die Abgeordneten Mag. 
Elfriede Krismanich und Mag. Karin Prax
m are r die Abgeordneten Anton Ba y r, Christine 
He i n d I, Dr. Helmut See I, Mag. Karin Pr a x -
m are r, Franz 'M r k vi c k a, Dipl.-Vw. Dr. Josef 
Lackner, Mag. Walter Posch, Mag. Karl 
Schweitzer, Dr. Christian Brünner, QDr. 
Erwin Niederwieser, Dkfm. Mag. Josef 
Mühlbachler und Mag. John Gudenus 
sowie der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
Dr. S c hol t e n. 

Von den Abgeordneten Dr. Helmut See I und 
Mag. Dr. Josef H ö c h t I, Franz M r k vi c k a und 
Dr. Christian Brünner, DDr. Erwin Nieder
wie s e rund Dr. Christi an B r ü n n e r sowie Dr:. 
Helmut See I und Anton Ba y r wurde je ein 
Abänderungsantrag eingebracht. 

Von' der Abgeordneten Christine H ein d I 
wurden ein Zusatzantrag sowie ein Abänderungsan
trag eingebracht. Weiters legte die Abgeordnete 
Christine H ein d I zwei Entschließungsanträge 
vor. 

Bei der Abstimmung wurde der In der Regie
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf in der 
Fassung der Abänderungsanträge·der Abgeordneten 
Dr. Helmut See I und Mag. Dr. Josef' H ö c h t I, 
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2 1017 der Beilagen 

Franz M r k vi c k a und Dr. Christian B r ü n n e r, 
DDr. Erwin Nie der wie s e rund Dr. Christian 
B r ü n n e r sowie Dr. Helmut See I und Anton 
B a y r teils einstimmig, teils mehrstimmig ange
nommen. 

Mit dieser Beschlußfassung gilt der Antrag 32/ A 
als miterledigt. 

Der Zusatzantrag, der Abänderungsantrag sowie 
die Entschließungsanträge der Abgeordneten Chri
stine H ein d I wurden abgelehnt. 

Ferner traf der Ausschuß mit Stimmenmehrheit 
folgende Feststellungen: 

"Die 14. Schulorganisationsgesetz-Novelle sieht 
im Zusammenhang mit der Schulautonomie keine 
detaillierten Grundsatzbestimmungen mehr für die 
Eröffnungs- und Teilungszahlen vor. Dadurch 
werden die bestehenden landesgesetzlichen Rege
lungen nicht berührt; es besteht vielmehr die 
Möglichkeit, daß die Anpassung an die jeweils 

Mag. Elfriede Krismanich 

Berichterstatterin 

gegebenen pädagogischen und sicherheitsmäßigen 
Erfordernisse besser erfolgen kann. Der Ausschuß 
geht davon aus, daß sich durch die Änderung des 
Schulorganisationsgesetzes in diesem Bereich keine 
Änderung der Rahmenbedingungen für die Erstel
lung bzw. Genehmigung der Stellenpläne für die 
Pflichtschullehrer ergeben kann, dies insbesondere 
im Hinblick auf die Vereinbarung gemäß Art. 15 a 
B-VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes 
und der Länder beim Personalaufwand der Lehrer 
an allgemeinbildenden Pflichtschulen, bei der 
Förderung des Wohnbaus und der W ohnbausanie
rung sowie bei der Dotierung des Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds, BGBI. Nr. 390/1989." 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem angeschlossenen Gesetzent- .'. 

. wurf (948 dB) die verfassungsmäßige Zustimmung ,. 
erteilen. 

Wien, 1993 04 01 

Mag. Dr. Josef Höchtl 

Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem das Schulorgani
sationsgesetz und die 12. Schulorganisaticinsge

setz-Novelle geändert werden 
( 14. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBl. 
Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBJ. Nr. :408/1991 wird wie folgt geändert: 

1. Nach §2 wird folgender § 2 a samt Überschrift 
eingefügt: . 

"Personenbezogene Bezeichnungen 

§ 2 a. Personenbezogene Bezeichnungen in die
sem Bundesgesetz sowie in den auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, wie zB 
"Schüler", "Lehrer", umfassen: Knaben und Mäd
chen bzw. Männer und Frauen gleichermaßen, 
außer es ist ausdrücklich anderes angeordnet." 

2. § 6 samt Überschrift lautet: 

"Lehrpläne 

§ 6. (1) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat für die in diesem Bundesgesetz geregelten 
Schulen Lehrpläne durch Verordnung festzusetzen. 
Die Landesschulräte sind vor Erlassung solcher 
Verordnungen zu hören. Der Buridesminister für 
Unterricht und Kunst hat die einzelnen Schulen zu 
ermächtigen, in einern vorzugebenden Rahmen 
Lehrplanbestimmungen nach den örtlichen Erfor
dernissen auf Grund dieses Bundesgesetzes zu 
erlassen (schulautonome Lehrplanbestimmungen, 
welche an den Akademien die Bezeichnung 
"Studienplan" führen), soweit dies unter Bedacht
nahme auf die Bildungsaufgabe der einzelnen 
Schul arten (Schulformen, Fachrichtungen), auf 
deren Berechtigungen sowie auf die Erhaltung der 

Übeitrittsmöglichkeiten im Rahmen derselben 
Schulart (Schulform, Fachrichtung) und der Über
trittsmöglichkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 vertret
bar ist. Sofern Schulen schulautonome Lehrplanbe
stimmungen erlassen haben, bei denen über die 
einzelne Schule hinausgehende Interessen der 
Schüler und Erziehungsberechtigten nicht in 
ausreichendem Maße berücksichtigt worden sind, 
haben die Schulbehörden erster Instanz die 
schulautonomen Lehrplanbestimmungen im erfor
derlichen Ausmaß aufzuheben und erforderlichen
falls entsprechende. zusätzliche Lehrplanbestim
mungen zu erlassen. Für Berufsschulen können bei 
Bedarf die zusätzlichen Lehrplanbestimmungen 
statt von den einzelnen Schulen von den Landes
schulräten erlassen werden. Der Bundesminister 
kann bei Bedarf bestimmen, daß zusätzliche 
Lehrpfanbestimmungen statt von den einzelnen 
Schulen von den Landesschulr(üen zu erlassen sind; 
für Berufsschulen kann diese Ermächtigung gene
rell, für die anderen Schul arten nur in bestimmten 
Angelegenheiten erfolgen. 

(2) Die Lehrpläne haben zu enthalten: 
a) die allgemeinen Bildungsziele, 
b) die Bildungs- und Lehraufgaben der einzel

nen Unterrichtsgegenstände und -didaktische 
Grundsätze, 

c) den Lehrstoff, 
d) die Auf teilung des Lehrstoffes auf die 

einzelnen Schulstufen, soweit dies im Hin
blick auf die Bildungsaufgabe der betreffen
den Schulart (Schulform, Fachrichtung) sowie 
die Übertrittsmöglichkeiten erforderlich ist 
und 

e) die Gesamtstundenzahl und das Stundenaus
maß der einzelnen Unterrichtsgegenstände 
(Stundentafel), 

f) soweit . es schulautonome Lehrplanbestim
mungen erfordern, sind Kernanliegen in den 
Bildungs- und Lehraufgaben oder den didak
tischen Grundsätzen oder im Lehrstoff zu 
umschreiben. 

(3) Die Erlassung schulautonomer Lehrplanbe
stimmungen obliegt 

2 
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4 1017 der Beilagen 

a) an den Akademien dem Standigen Ausschuß, 
b) an den übrigen Schulen dem Schulforum 

(§ 63 ades Schulunterrichtsgesetzes, BGBI. 
Nr. 472/1986 in der jeweils geltenden Fas
sung) bzw. dem Schulgemeinschaftsausschuß 
(§ 64 des Schulunterrichtsgesetzes). 

Die schulautonomen Lehrplanbestimmungen sind 
durch Anschlag an der betreffenden Schule auf die 
Dauer eines Monates kundzumachen; nach Ablauf 
des Monats sind sie bei der Schulleitung zu 

. hinterlegen. Auf Verlangen ist Schülern und 
Erziehungsberechtigten, an Berufsschulen auch den 
Lehrberechtigten Einsicht zu gewähren. Schulauto
nome Lehrplanbestimmungen sind der Schulbe
hörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen. Die 
Schulbehörde erster Instanz hat die schulautono
men Lehrplanbestimmungen aufzuheben, wenn sie 
nicht der Ermächtigung (Abs. 1) entsprechen. Der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst hat in den 
Lehrplänen gemäß Abs. 1 Lehrplanbestimmungen 
für die Fälle der Aufhebung von schulautonomen 
Lehrplanbestimmungen und den Fall der Nichter
lassung schul autonomer Lehrplanbestimmungen 
vorzusehen. 

(4 ) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtge
genstände, alternative Pflichtgegenstände, verbind
liche Übungen, Freigegenstände, unverbindliche 
Übungen) jedenfalls in den Lehrplänen vorzusehen 
sind, wird im H. Hauptstück für die einzelnen 
Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt 
werden, daß zwei oder mehrere der im 11. Haupt
stück angeführten Pflichtgegenstände als alternative 
oder als zusammengefaßte Pflichtgegenstände zu 
führen sind. Überdies können bei Unterrichtsgegen
ständen, die eine zusammengesetzte Bezeichnung 
haben, die Teile gesondert oder in Verbindung mit 
anderen solchen Teilen geführt werden. Darüber 
hinaus können in den Lehrplänen auch weitere 
Unterrichtsgegenstände als Pflichtgegenstände, ver
bindliche Übungen, Freigegenstände (auch Freige
genstände für besonders begabte lind interessierte 
Schüler mit entsprechenden Anforderungen) und 
unverbindliche Übungen sowie ein Förderunterricht 
vorgesehen werden. Ferner kann in den Lehrplänen 
für Schulen für Berufstätige und für Akademien die 
Einbeziehung von Formen des Fernunterrichtes 
insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichte
rung des Besuches dieser Schulen ohne Einschrän
kung des Bildungszieles zweckmäßig ist. 

(5) Bei der Erlassung der Lehrpläne für den 
Religionsunterricht ist auf das Religionsunterrichts
gesetz, BGBI. Nr. 190/1949, in seiner jeweils 
geltenden Fassung Bedacht zu nehmen." 

3. Im § 7 wird nach Abs.5 folgender Abs. 5 a 
eingefügt: 

,,(5 a) Schulversuche dürfen an eine~ Schule nur 
eingerichtet werden, wenn die Erziehungsberechtig
ten von mindestens ZWel Dritteln der Schüler und 
mindestens zwei Drittel der Lehrer der betreffenden 

Schule dem Schulversuch zustimmen. Ist ein 
Schulversuch nur für einzelne Klassen einer Schule 
geplant, darf ein derartiger Schulversuch nur 
eingerichtet werden, wenn die Erziehungsberechtig
ten von mindestens zwei Dritteln der Schüler, 
welche diese Klasse voraussichtlich besuchen 
werden, und mindestens zwei Drittel der Lehrer, 
welche in dieser Klasse voraussichtlich unterrichten 
werden, zustimmen; diese Zustimmung gilt auch für 
eine Fortsetzung des Schulversuches in den 
aufsteigenden Klassen. An Berufsschulen tritt an die 
Stelle der erforderlichen Zustimmung der Erzie
hungsberechtigten die entsprechende Zustimmung 
der Schüler. Dieser Absatz gilt nicht für Schulversu
che zur Erprobung neuer Fachrichtungen an 
berufsbildenden Schulen und für Schulversuche an 
Akademien." 

4. An die Stelle des bisherigen § 8 a treten die 
folgenden §§ 8 abis 8 c samt Überschriften: 

"Führung von alternativen Pflicht gegenständen, 
Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und 
eines Förderunterrichtes sowie' Teilung des Unter
richtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in 

Schülergruppen 

§ 8 a. (1) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat für die öffentlichen Schulen unter 
Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit 
und der Pädagogik sow,ie auf die personellen und 
räumlichen Möglichkeiten durch Verordnung zu 
bestimmen, 

a) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
ein alternativer Pflichtgegenstand zu führen 
ist, 

b) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
ein Freigegenstand oder eine unverbindliche 
Übung zu führen und beim Unterschreiten 
welcher' Mindestzahl von teilnehmenden 
Schülern ein solcher Unterrichtsgegenstand 
ab dem Ende des laufenden Beurteilungsab
schnittes nicht mehr weiterzuführen ist, 

c) bei welcher Mindestzahl von Schülern ein 
Förderunterricht abzuhalten ist, 

. d) unter welchen Voraussetzungen bestimmte 
UnterrichtsgegenHände in Schülergruppen zu 
teilen sind und 

e) unter welchen Voraussetzungen in leistungs
differenzierten Pflichtgegenständen Schüler
gruppen im Hinblick auf die Leistungsgrup
pen zu führen sind. 

Sofern die Zahl der Schüler die für die Führung von 
Unterrichtsveranstaltungen erforderliche Mindest
zahl an Schülern in einer Klasse zu gering ist, 
können Schüler mehrerer Klasse~ einer oder 
mehrerer Schulen zur Erreichung der Mindestzahl 
zusammengefaßt werden. 

(2) Wenn den Schulbehörden erster Instanz für 
die Schulen ihres Aufsichtsbereiches ein Rahmen für 
die einsetzbaren Lehrerwochenstunden zur Verfü-
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gung gestellt wurde, obliegt die Erlassung von 
Veiordnungen im Sinne des Abs. 1 der Schulbe- _ 
hörde erster Instanz, soweit keine verordnungsmä
ßige Regelung durch d~n Bundesminister. für 
Unterricht und Kunst erfolgt ist (regionale Festle
gung von Eröffnungs- und Teilungszahlen). Wenn 
ein Rahmen für die einsetzbaren Lehrerwochen
stunden der einzelnen Schule zur Verfügung gestellt 
wurde, obliegt die Regelung im Sinne des Abs. 1 
dem Schulgemeinschaftsausschuß, soweit keine 
verordnungsmäßige Regelung. durch die Schulbe
hörde erster Instanz oder de~ Bundesminister für 
Unterricht und Kunst erfolgt ist (schulautonome 
Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen). 

(3) (Grundsatzbestimmung) Anstelle der Abs. 1 
und 2 hat die Ausführungsgesetzgebung hinsichtlich 
der öffentlichen Pflichtschulen, die keine Übungs
schulen sind, die in Abs. 1 lit. abis e genannten 
Bestimmungen zu erlassen. Hiebei hat sich die 
Ausführungsgesetzgebung an den für die Erstellung 
der Stellenpläne (Art. N Abs. 2 des Bundesverfas
sungsgesetzes BGBI. Nr. 215/1962) vorgegebenen 
Grundsätzen zu orientieren. Die diesbezüglichen 
Regelungen können an durch die Ausführungsge
setzgebung zu bestimmenden Behörden oder an die 
Schulen übertragen werden. Sofern eine Übertra-

- gung an die Schulen erfolgt, ist die Zuständigkeit 
zur Regelung dem Schulforum oder dem Schulge
meinschaftsausschuß zu übertragen. 

( 4) Für Privatschulen steht die Festlegung der 
Mindestzahlen nach Abs. 1 dem Schulerhalter zu. 
Wenn der Bund verpflichtet ist, den Lehrer-Perso
nalaufwand in einem Ausmaß von mindestens der 
Hälfte zu tragen und durch Maßnahmen des 
Schulerhalters ein höherer Lehrer-Personalaufwand 
entsteht, verkürzt sich diese Verpflichtung, und 
zwar im Verhältnis zu dem an' vergleichbaren 
öffentlichen Schulen erforderlichen Lehrer-Perso
nalaufwand. 

Führung der Unterrichtsgegenstände Leibesübungen 
und Leibeserziehung 

§ 8 b. (1) Der Unterricht in Leibesübungen und 
Leibeserziehung ist ab der 5. Schulstufe getrennt 
nach Geschlechtern zu erteilen. Bei nach Geschlech
tern getrennter Unterrichtserteilung können Schüler 
mehrerer Klassen zusammengefaßt werden, soweit 
hiedurch die festgelegte Klassenschülerhöchstzahl 
nicht überschritten wird. 

(2) Im Freigegenstand und in der unverbindlichen 
Übung Leibesübungen bzw. Leibeserziehung sowie 
in den sportlichen Schwerpunkten in Sonderformen 
darf der Unterricht auch ohne Trennung nach 
Geschlechtern erteilt werden, sofern diese Unter
richtsveranstaltungen auf Sportarten beschränkt 
sind, bei denen vom Standpunkt der unterschiedli
chen Leistungsfähigkeit und der koedukativen 
Führung kein Einwand besteht; unter den gleichen 

Voraussetzungen darf mit Genehmigung der 
Schulbehörde erster Instanz der Unterricht in den 
Pflichtgegenständen Leibesübungen und Leibeser
ziehung ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt 
werden, wenn bei Trennung nach Geschlechtern 
wegen zu geringer Schülerzahl nicht für alle Schüler 
der lehrplanmäßige Unterricht im Pflichtgegenstand 
Leibesübungen (Leibeserziehung) erteilt werden 
könnte. Ferner kann der Unterricht in Leibesübun
gen (Leibeserziehung) ohne Trennung nach Ge
schlechtern erteilt werden, wenn der Unterricht 
gleichzeitig durch mehrere Lehrer (im Falle des 
Unterrichts für mehrere Klassen oder Schülergrup
pen) erfolgt und wenn dies aus inhaltlichen 
Gründen (zB Tanz, Schwimmen, Freizeitsportar
ten) zweckmäßig ist. 

(3) (Grundsatzbesiimmung) Anstelle des Abs. 1 
hat die Ausführungsgesetzgebung hinsichtlich der 
öffentlichen Pflichtschulen, die keine Übungsschu
len sind, zu bestimmen, 

a) ab welcher Schulstufe der öffentlichen Volks
schulen und der öffentlichen Sonderschulen 
in Leibesübungen der Unterricht getrennt 
nach Geschlechtern zu erteilen ist, wobei im 
Freigegenstand und in der unverbindlichen 
Übung Leibesübungen der Unterricht auch 
ohne Trennung nach Geschlechtern für 
zulässig erklärt werden kann, 

b) daß an den übrigen öffentlichen Pflichtschu
len der Unterricht in Leibesübungen getrennt 
nach Geschlechtern zu erteilen ist, wobei dem 
Abs. 2 entsprechende Regelungen getroffen 
werden können. ' 

Studienberechtigungsprüfung 

§ 8 c. (1) Sofern im 11. Hauptstück dieses 
Bundesgesetzes die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer höheren Schule als Aufnahms
voraussetzung festgelegt wird, wird diese durch die 
erfolgreiche Ablegung einer Studienberechtigungs
prüfung oder durch Erwerbung des Diplomgrades 
gemäß § 35 AHStG oder den erfolgreichen 
Abschluß eines anderen Schulbesuches, für den die 
Reifeprüfung Aufnahmevoraussetzung ist, ersetzt. 

(2) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Auf
nahmsbewerber zuzulassen, die das 22. Lebensjahr 
vollendet haben und eine eindeutig über die 
Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht hinausge
hende erfolgreiche berufliche oder außerberufliche 
Vorbildung für die angestrebte Schulart (Fachrich
tung) nachweisen. Bewerber, die eine Lehrabschluß
prüfung gemäß dem Berufsausbildungsgesetz, 

, BG BI. N r. 142/1969 in seiner jeweils geltenden 
Fassung, eine mittlere Schule oder eine nach 
Umfang und Anforderungen gleichwertige inländi
sche Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen 
und eine insgesamt vierjährige Ausbildungsdauer 
(allenfalls durch Absolvierung eines weiteren 
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Bildungsganges) erreicht haben, sind bereits nach 
Vollendung des 20. Lebensjahres zuzulassen. 

(3) Die Studienberechtigungsprüfung hat fol
gende Prüfungsgebiete zu umfassen: 

1. einen Aufsatz über ein allgemeines Thema, 
2. höchstens drei weitere Fächer, die im Hinblick 

auf Vorkenntnisse oder Fertigkeiten für die 
angestrebte Schulart (Form, Fachrichtung) 
erforderlich sind (Pflichtfächer) und 

3. weitere Prüfungsgebiete nach Wahl des 
Aufnahmsbewerbers aus dem Bereich der 
angestrebten Schul art (Fachrichtung, Lehr
amtsausbildung, Studiengang), seiner fachli
chen Voraussetzungen oder der angestrebten 
Schulart (Fachrichtung) entsprechenden be
ruflichen Tätigkeitsfelder (Wahlfächer). 

Die Zahl der Pflicht- und Wahlfächer gemäß Z 2 
und 3 hat zusammen vier zu betragen. 

(4) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die 
Aufgabe der Studienberechtigungsprüfung und die 
einzelnen Schularten nähere Bestimmungen betref
fend den Aufsatz zu erlassen sowie die Pflichtfächer 
und die Art der Durchführung der Prüfung 
(schriftlich, mündlich oder praktisch) festzulegen. 
Hiebei können für die einzelnen Prüfungs fächer 
Kurse zur Ergänzung des Selbststudiums vorgese
hen werden. 

(5) Für die Zulassung und Durchführung der 
Studienberechtigungsprüfung ist § 42 des Schulun
terrichtsgesetzes anzuwenden, soweit in den v.orste
henden Absätzen nicht anderes bestimmt wird. 

(6) Die Studienberechtigungsprüfung ist an der 
Schule abzulegen, die der Aufnahmsbewerber 
besuchen will. Eine erfolgreich abgelegte Studienbe
rechtigungsprüfung gilt auch für andere Schulen 
gleicher Art (Fachrichiung). 

(7) Die erfolgreich abgelegte Abschlußprüfung 
eines als gleichwertig anerkannten Lehrganges einer 
Einrichtung der Erwachsenenbildung ist als Fach
prüfung der Studienberechtigungsprüfung im ent
sprechenden Fach (in den entsprechenden Fächern), 
mit Ausnahme eines Faches gemäß Abs. 3 Z 2, 
anzuerkennen. Der Bundesminister für Unterrjcht 
und Kunst kann einen zur Vorbereitung auf die 
Studienberechtigungsprüfung eingerichteten' Lehr
gang einer Einrichtung der Erwachsenenbildung, 
die vom Bund als Förderungsempfänger anerkannt 
ist, nach Anhörung des Landesschulrates als einen 
gemäß Abs.4 letzter Satz gleichwertigen Kurs 
anerkennen, sofern der Vergleich mit den entspre
chenden öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeits
recht ausgestatteten Schulen die gleichen Anforde
rungen im Prüfungsvorgang erwarten läßt und ein 
Mitglied einer Externistenprüfungskommission für 
die Studienberechtigungsprüfungen der betreffen
den Schulart Mitglied der Kommission für die 
Abschlußprüfung ist. Die Anerkennung ist jeweils 

für höchstens fünf Jahre auszusprechen; sie ist zu 
widerrufen, wenn eine der erforderlichen V orraus
setzungen nicht mehr vorliegt. 

(8) Erfolgreich abgelegte Studienberechtigungs
prüfungen nach dem Studienberechtigungsgesetz, 
BGBI. Nr. 292/1985 in der jeweils geltenden 
Fassung, und Teile von solchen Prüfungen sowie 
erfolgreich abgelegte Teile einer Reifeprüfung an 
höheren Schulen für Berufstätige sind als Prüfungen 
gemäß Abs. 3 anzuerkennen, soweit sie diesen nach 
Inhalt und Umfang entsprechen." 

5. § 10 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Im Lehrplan (§ 6) der Grundschule sind 
vorzusehen: 

a) als Pflichtgegenstände : . Religion, Lesen, 
Schreiben, Deutsch, Sachunterricht, Mathe
matik, Musikerziehung, Bildnerische Erzie
hung, Technisches Werken, Textiles Werken, 
Leibesübungen; 

b) als verbindliche Übungen; Verkehrserziehung 
und in der 3. und. 4. Schulstufe (für Schüler, 
die den zweisprachigen Unterricht an Volks
schulen für sprachliche Minderheiten ange
meldet sind, als unverbindliche Übung) eine 
lebende Fremdsprache. 

(3) Im Lehrplan (§ 6) der Oberstufe sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, 
Lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Mathe
matik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und 
Umweltkunde, Physik und Chemie, Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Technisches Wer
ken, Textiles Werken, Hauswirtschaft, Leibesübun
gen. Die Bildungs- und Lehraufgaben sowie der . 
Lehrstoff haben sich je nach den örtlichen 
Gegebenheiten am Lehrplan der Hauptschule (§ 16) 
zu orientieren." . 

6. (Grundsatzbestimmung) § 11 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Volksschule umfaßt jedenfalls die ersten 
vier Schulstufen sowie bei Bedarf die Vorschulstufe 
und in der Oberstufe vier Schulstufen. Soweit es die 
Schülerzahl zuläßt, hat in der Grundschule und in 
der Oberstufe den Schulstufen jeweils eine Klasse 
zu entsprechen." 

7. (Grundsatzbestimmung) Im § 14 entfällt Abs. 3. 

8. § 16 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind ilis 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, 
Lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde: Geographie und Wirtschaftskunde, Mathe
matik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und 
Umweltkunde, Physik und Chemie, Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Technisches Wer
ken' Textiles Werken, Hauswirtschaft, Leibesübun
gen." 
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9. § 16 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Im Lehrplan ist als unverbindliche Übung 
Einführung in die Informatik vorzusehen." 

10. (Grundsatzbestimmung) Im § 21 entfallen im 
Abs. 1 die Absatzbezeichnungen ,,(1)" sowie die 
Abs.2 und 3. 

11. (Grundsatzbestimmung) Im § 27 entfallen die 
Abs.3 und 5. 

12. (Grundsatzbestimmung) Im § 33 entfallen die 
Absatzbezeichnung ,,(1)" sowie die Abs.2 und 3. 

13. Im § 39 Abs. 1 lautet Z 1: 

,,1. in allen Formen: 
Religion, Deutsch, eine lebende Fremdspra
che, Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, Biologie 
und Umweltkunde, Physik, Chemie, Psycho
logie und Philosophie (in der Oberstufe), 
Informatik (in der Oberstufe), Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Technisches 
Werken, Textiles Werken (in der l. und 

. 2. Klasse), Leibesübungen;". 

14. Im-§ 39 entfällt Abs. 3. 

15. § 39 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Lehrpläne der Sonderformen (§ 37) 
haben sich unter Bedachtnahme auf die besonderen 
Aufgaben dieser Schulen im wesentlichen nach den 
Lehrplänen der entsprechenden im § 36 genannten 
Formen zu richten, wobei das Angebot von 
Wahlpflichtgegenständen (Abs. 1 Z 3) entfallen 
kann; bei Entfall- von Wahlpflichtgegenständen 
können entsprechende Freigegenstände geführt 
werden." 

16. Im § 43 entfallen die Abs. 3 und 4. 

16 a. Im § 46 lautet Abs. 2: 

,,(2) Die Schüler sind im betriebswirtschaftlichen 
und fachtheoretischen Unterricht durch die Einrich
tung von Leistungsgruppen zu fördern, sofern 
hiefür eigene Schülergruppen gemäß den auf Grund 
des § 8 a Abs. 3 erlassenen Ausführungsgesetzen 
einzurichten sind." 

17. (Grundsatzbestimmung) § 49 Abs.4 lautet: 

,,(4) Im Falle einer Unterbrechung des Lehrgan
ges an einer lehrgangsmäßigen Berufsschule aus 
Anlaß von Ferien ist die volle Gesamtdauer des 
lehrplanmäßig vorgesehenen Unterrichtes anzustre
ben; keinesfalls darf die im Lehrplan vorgesehene 
Zahl der Unterrichtsstunden für die jeweilige 
Schulstufe um mehr als ein Zehntel unterschritten 
werden." 

18. (Grundsatzbestimmung) Im § 51 tritt an die 
Stelle der Abs. 2 und 3 folgender Abs. 2: 

,,(2) Die Ausführungsgesetzgebun,g hat zu 
bestimmen, daß der Unterricht in den sprachlichen 

und praktiscnen Unterrichtsgegenständen statt für 
die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 
Die Ausführungsgesetzgebung kann ferner weitere 
Unterrichtsgegenstände bestimmen, in denen der 
Unterricht statt für die gesamte Krasse In 

Schülergruppen zu erteilen ist." 

19. Im § 57 entfällt der letzte Satz. 

20. Im § 58 Abs. 41it. a und § 63 Abs. 4lit. a treten 
an die Stelle des Wortes "Staatsbürgerkunde" die 
Worte "Politische Bildung". 

2l. §.58 Abs. 4 lit.b lautet: 

"b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlichen mathematischen, natur
wissenschaftlichen, fremdsprachlichen, fach
theoretischen, praktischen, betriebswirt
schaftlichen und rechtlichen Unterrichtsge
genstände, ferner Pflichtpraktika." 

22. Im § 58 Abs. 5 entfällt der zweite Satz. 

23. Im § 59 Abs. 1 lautet der letzte Satz: 

"Diese Sonderformen können auch als Schulen für 
Berufstätige geführt werden, welche in Semester zu 
gliedern sind." 

24. § 60 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Im Lehrplan (§6) der Handelsschule sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, eine lebende Fremdspra~ 
ehe, Politische Bildung, Geschichte, Geogra
phie, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die zukünftige Berufstä
tigkeit erforderlichen naturwissenschaftli
chen, fachtheoretischen, praktischen, wirt
schaftlichen und rechtlichen Unterrichtsge
genstände. " 

25. Im § 61 Abs. 1 lit. a lautet der erste Satz: 

"Handelsschulen für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem viersemestrigen Bildungs
gang Personen, die die achte Schulstufe erfolgreich 
abgeschlossen haben und das 17. Lebensjahrspäte
stens im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden 
sowie eine Berufsausbildung abgeschlossen haben 
oder in das Berufsleben eingetreten sind, zum 
Bildungsziel der Handelsschule zu führen." 

26. Im § 61 Abs. 1 lit. c lautet der zweite Satz: 

"Die Speziallehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige geführt werden, welche iri Semester zu 
gliedern sind." 

27. Im § 61 Abs. 1 lit. d lautet der zweite Satz: 

"Die Vorbereitungslehrgänge können auch als 
Schulen für Berufstätige geführt werden, welche in 
Semester zu gliedern sind." 
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28. § 62 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Fachschulen für wirtschaftliche Berufe 
umfassen einen ein- bis dreijährigen Bildungsgang 
und dienen der Erwerbung der Befähigung zur 
Ausübung eines Berufes . in den Bereichen der 
Wirtschaft, Verwaltung, Ernährung, Tourismus und 
Kultur." . 

29. § 62 Abs. 3 lautet: 

,,(3) In den Lehrplänen (§ 6) der einzelnen Arten 
der Fachschulen für wirtschaftliche Berufe sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, eine lebende Fremdspra
che, PolitisChe Bildung, Leibesübungen; in 
den Lehrplänen der mehrjährigen Fachschu
len für wirtschaftliche Berufe überdies Ge
schichte und Geographie; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlichen naturwissenschaftlichen, 
fachtheoretischen, praktischen, betriebswirt
schaftlichen, lebenskundlichen und musischen 
Unterrichtsgegenstände." 

30. Im § 62 a Abs. 1 lit. blautet: 

"b) Speziallehrgänge können für Personen, die 
eine mittlere oder höhere Schule erfolgreich 
abgeschlossen oder die Lehrabschlußprüfung 
erfolgreich abgelegt haben, zur Vermittlung 
einer Spezialausbildung oder Ergänzung ihrer 
Fachausbildung mit einer Dauer bis zu einem 
Jahr geführt werden. Die Speziallehrgänge 
können auch als Schulen für Berufstätige 
eingerichtet werden, welche in Semester zu 
gliedern sind." 

31. § 63 Abs. 4 lit. blautet: 

"b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlichen fachtheoretischen, rechtli
chen, praktischen, berufskundlichen und 
musischen Unterrichtsgegenstände sowie 
Praktika." 

32. § 63 a Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(t) Als Sonderformen der Fachschule für 
Sozialberufe können geführt werden: 

a) Lehrgänge und Kurse zur Ausbildung auf 
verschiedenen sozialen Gebieten mit einer 
Dauer bis zu zwei Jahren, 

b) Speziallehrgänge können für. Personen, die 
eine Ausbildung auf sozialberuflichem Gebiet 
erfolgreich abgeschlossen haben, zur Vermitt
lung einer Spezial ausbildung mit einer Dauer 
bis zu zwei Jahren geführt werden. 

(2) Fachschulen für Sozialberufe (einschließlich 
der Lehrgange und Kurse sowie der Spezi all ehr
gänge) können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden, welche in Semester zu gliedern 
sind." 

33. Dem § 64 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Bei berufsbildenden mittleren Bundesschulen 
für Berufstätige ist der im Abs. 2 angeführten 
Bezeichnung der Ausdruck "für Berufstätige" 
anzufügen." 

34. Im § 69 Abs. 1 entfällt der zweite Satz. 

35. Im § 71 entfällt der letzte Satz. 

36. § 72 Abs. 5 lautet: 

,,(5) In den Lehrplänen (§ 6) für die einzdnen 
Fachrichtungen . der Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten sind als Pflichtgegen
stände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, eine lebende Fremdspra
che, Geschichte, Geographie, Politische Bil
dung, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf diekunftige Berufstätig
keit erforderlichen fremdsprachlichen, mathe
matischen, naturwissenschaftlichen, fachtheo
retischen, praktischen, wirtschaftlichen und 

. rechtlichen Unterrichtsgegenstände, ferner 
Pflichtpraktika. " 

37. Im § 73 Abs. 1 lit. a lautet der erste Satz: 

"Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten 
für Berufstätige, welche die Aufgabe haben, in 
einem achtsemestrigen Bildungsgang Personen, die 
das 17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der 
Aufnahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 
eingetreten sind, zum Bildungsziel der Höheren 
technischen oder gewerblichen Lehranstalt zu 
führen." 

38. Im § 73 Abs. 1 lit. b lautet der letzte Satz: 

"Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer, geführt werden; sie sind in 
Semester zu gliedern." 

39. Im § 73 Abs. 1 lit. c, § 75 Abs. 1 lit. c und § 77 
Abs. 1 lit. c lautet jeweils der dritte Satz: 

"Der Ausbildungsgang wird durch eine Diplomprü
fung abgeschlossen, die auf jene Unterrichtsgegen
stände und Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht 
im wesentlichen bereits durch den vor dem Besuch 
des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang nachge
wiesen sind; wird das Kolleg auf Grund einer 
Studienberechtigungsprüfung (§ 8 c) besucht, hat 
die Diplomprüfung Unterrichtsgegenstände. und 
Lehrstoffe des berufsbildenden Ausbildungsberei
ches des Kollegs zu umfassen." 

40. § 74 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Im Lehrplan (§ 6) der Handelsakademie sind 
als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremdspra
chen, Geschichte, Geographie, Politische 
Bildung, Leibesübungen; 

I 

I 
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b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlichen mathematischen, natur
wissenschaftlichen, fachtheoretischen, prakti
schen, wirtschaftlichen und rechtlichen Un
terrichtsgegenstände. " 

41. § 75 Abs. 1 lit. a lautet: 

"a) Handelsakademien für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem achtsemestrigen 
Bildungsgang Personen, die das 17. Lebens
jahr spätestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 
eingetreten sind, zum Bildungsziel einer 
Handelsakademie zu führen." . 

42. Im § 75 Abs. 1 lit. b lautet der letzte Satz: 

"Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer, geführt werden; sie sind in 
Semester zu gliedern." . 

43. § 76 samt Überschrift lautet: 

"Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 

§ 76. (1) Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftli
che Berufe dient der Erwerbung höherer wirtschaft
licher Bildung, die zur Ausübung gehobener Berufe 
in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Ernäh
rung, Tourismus und Kultur befähigen. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, zwei lebende Fremdspra
chen, Geschichte, Geographie, Politische 
Bildung, Musikerziehung, Bildnerische Erzie
hung, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlichen mathematischen, natur
wissenschaftlichen, fachtheoretischen, prakti
sehen, wirtschaftlichen, rechtlichen und be
rufskundlichen Unterri~htsgt;genstände, fer
ner Pflichtpraktika." 

44. Im § 77 Abs. I-lit. a lautet der erste Satz: 

"Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe 
für Berufstätige, welche die Aufgabe haben, in 
einem achtsemestrigen Bildungsgang Personen, die 
das 17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der 
Aufnahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 
(einschließlich der Tätigkeit im eigenen Haushalt) 
eingetreten sind, zum Bildungsziel der Höheren 
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe zu führen." 

45. Im § 77 Abs. 1 lit. b lautet der letzte Satz: 

"Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer, geführt werden; sie sind in 
Semesterzu gliedern." 

46. § 80 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Akademie für Sozialarbeit umfaßt sechs 
Semester." 

47. Dem § 80 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) An den einzelnen Akademien für Sozialar
beit ist ein Ständiger Ausschuß einzurichten, dem 
der Direktor der Akademie für Sozialarbeit und drei 
von den Lehrern zu wählende Lehrervertreter sowie 
zwei vo"n der Studentenvertretung zu entsendender 
Studentenvertreter angehören. An privaten Akade
mien für Sozialarbeit gehört dem Ständigen 
Ausschuß auch ein Vertreter-des Schulerhalters an." 

48. Im § 81 entfällt Abs. 2. 

49. Im § 82 entfällt Abs. 2. 

50. Im § 82 lautet Abs. 4: 

,,(4) Die näheren Vorschriften über die Eignungs
prüfung (Abs. 1) werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt." 

51. § 83 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Ausbildung an der Akademie für 
Sozialarbeit wird durch die Diplomprüfung been
det.· Die erfolgreich abgelegte Diplomprüfung 
berechtigt zur Führung des geschützten Titels 
,Diplomsozialarbeiter/Diplomsozialarbeiterin'." -

52. § 83 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die erfolgreiche Ablegung der Diplomprü
fung berechtigt Absolventen, die ohne Reifeprüfung 
die Akademie für Sozialarbeit besucht haben, zum 
Besuch einschlägiger Studienrichtungen an einer 
Hochschule, für die die Reifeprüfung Immatrikula
tionsvoraussetzung ist. Welche Studienrichtungen 
einschlägig und in welchen Fällen Zusatzprüfungen 
abzulegen sind, ist durch Verordnung des Bundes
ministers für Unterricht und Kunst im Einverneh
men ~it dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung zu bestimmen." 

53. Im § 96 Abs. i lit. a tritt an die Stelle des 
Wortes "Instrumentalmusik" das Wort "Instrumen
talunterricht" . 

54. Im § 100 entfällt der zweite Satz. 

55. Im § 104 Abs. 1 lautet lit. a: 

"a) als Pflichtgegenstände Religion, Pädagogik 
(einschließlich Pädagogischer Psychologie, 
Pädagogischer Soziologie, Philosophie), 
Heil- und Sonderpädagogik, Didaktik (insbe
sondere Didaktik der Hort- und Heimerzie
hung), Hort- und Heimpraxis, Deutsch 
(einschließlich Sprecherziehung, Kinder- und 
Jugendliteratur), eine lebende Fremdsprache, 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie und 
Wirtschaftskunde, Politische Bildung und 
Rechtskunde, Mathematik, Physik, Chemie, 
Biologie und Umweltkunde, Gesundheits-
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lehre, Musikerziehüng, Instrumentalunter~
richt, Rhythmisch-musikalische Erziehung, 
Bildnerische Erziehung, Werkerziehung, Lei
beserziehung ;" 

56. Dem § 106 Abs. 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Wird das Kolleg auf Grund einer Studienberechti
gungsprüfung (§ 8 c) besucht, kann der Ausbil
dungsgang statt durch eine Reife- und Befähigungs
prüfung durch eine Befähigungsprüfung abge
schlossen werden, deren Inhalt auf den berufsbil
denden Ausbildungsbereich des Kollegs zu be
schränken ist." 

57. Im § 108 entfällt der zweite Satz; 

58. § 110 samt Überschrift lautet: 

"Aufgabe der Berufspädagogischen Ak~demien 

§ 110. Die· Berufspädagogischen Akademien 
haben die Aufgabe, aufbauend auf dem Bildungsgut 
einer höheren Schule, einer Meisterausbildung oder 
auf einer gleichwertigen Befähigung Berufsschul
lehrer, Lehrer für den ernährungswirtschaftlichen 
und haushaltsökonomischen Fachunterricht an 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, 
Lehrer für den technischen und gewerblichen 
Fachunterricht an berufSbildenden mittleren und 
höheren Schulen sowie Lehrer für Textverarbeitung 
(Computerunterstützte Textverarbeitung, Steno
typie, Phonotypie) heranzubilden, die nach Berufs
gesinnung, Berufswissen und Berufskönnen geeig
net sind, die Aufgaben des betreffenden Lehrberufs 
zu erfüllen. Ferner können die Berufspädagogischen 
Akademien entsprechend den unterrichtlichen Er
fordernissen berufspädagogische Tatsachenfor~ 
schung betreiben." 

59. Im § 111 Abs. 4 lauten die lit. bund c: 

"b) Abteilung für die Lehramtsausbildung für den 
ernährungswirtschaftlichen und haushalts
ökonomischen Fachunterricht, 

c) Abteilung für den technischen und gewerbli
chen Fachunterricht,". 

60. Dem § 111 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) An den einzelnen Berufspädagogischen 
Akademien ist ein Ständiger Ausschuß einzurichten, 
dem der Direktor der Berufspäd~gogischen Akade
mie, die Abteilungsvorstände, je ein von den 
Lehrern jeder Abteilung zu wählender Lehrervertre
ter sowie je ein von der Studentenvertretung jeder 
Abteilung zu entsendender Studentenvertreter an
gehört. An privaten Berufspädagogischen Akade
mien gehört dem Ständigen Ausschuß auch ein 
Vertreter des Schulerhalters an." 

61. § 112 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für Lehrer, die in einem Dienstverhältnis 
stehen oder standen, können in den Lehrplänen 

verkürzte Studiengänge vorgesehen werden, wenn 
von diesen Personen im Hinblick auf die in der 
praktischen Unterrichtsarbeit gewonnenen Erfah
rungen und die Absolvierung von einschlägigen 
Lehrveranstaltungen, die an Pädagogischen Institu
ten einzurichten sind, die Erreichung des _Bildungs
zieles der betreffenden Lehramtsausbildung erwar
tet werden kann." 

62. § 113 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für den ernährungswirtschaft
lichen und haushalts ökonomischen Fachunterricht, 
ist die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung einer 
höheren Schule." 

63. Im § 113 Abs. 3 lautet die Einleitung: 

"Voraussetzung für die Aufnahme in eine Berufs
pädagogische Akademie, Abteilung für den techni
schen und gewerblichen Fachunterricht, ist:". 

64. Im § 114 Abs. 1 lauten die lit. bund c: 

"b) bei der Lehramtsausbildung für den ernäh
rungswirtschaftlichen und haushaltsökonomi
schen Fachunterricht mit der Lehramtsprü
fung für den ernährungswirtschaftlichen und 
haushaltsökonomischen Fachunterricht an 
berufsbildenden mittleren und höheren Schu
len; 

c) bei der Lehramtsausbildung für den tethni
sehen und gewerblichen Fachunterricht mit 
der Lehramtsprüfung für den technischen und 
gewerblichen Fachunterricht an berufsbilden
den mittleren und höheren Schulen;". 

65. Dem § 114 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Die erfolgreiche Ablegung einer Lehramts
prüfung berechtigt Personen, die die Berufspädago
gische Akademie nach Ablegung einer Studienbe
rechtigungsprüfung (§ 8 c) besucht haben, zum 
Besuch einschlägiger Studienrichtungen an einer 
Hochschule, für-die die Reifeprufung Immatrikula'" 
tionsvoraussetzung ist, sowie zum Besuch einer 

.Pädagogischen Akademie. Welche Studienrichtun
gen einschlägig und in welchen Fällen Zusatzprü
fungen abzulegen sind, ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung zu bestimmen." 

66. Im § 119 Abs. 6 entfallen der dritte und vierte 
Satz. 

67. § 119 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Die Übungshauptschule umfaßt vier Schul
. stufen. Jeder Schulstufe hat eine Klasse zu 
entsprechen. Die Schüler einer Schulstufe sind in 
den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und 
lebende Fremdsprache entsprechend der Einstufung 
in die Leistungsgruppen . nach Möglichkeit in 
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Schülergruppen, in dc;n übrigen Unterrichtsgegen
ständen ohne Berücksichtigung ihrer Leistungsfä
higkeit in Klassen zusammenzufassen. Die Zahl der 
Schüler in einer Klasse der ÜbungshauptsChule darf 
30 nicht übersteigen." 

68. Im § 119 Abs. 8 entfallen der dritte und vierte 
Satz. 

69. Dem § 119 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

,,(10) An den einzelnen Pädagogischen Akade
mien ist ein Ständiger Ausschuß einzurichten, dem 
der Direktor der Pädagogischen AkadePlie, die 
Abteilungsvorstände, je ein von den Lehrern der 
einzelnen Studiengänge zu wählende Lehrervertre
ter sowie je ein von der Studentenvertretung jedes 
Studienganges zu entsendender Studentenvertreter 
angehört. An privaten Pädagogischen Akademien 
gehört dem Ständigen Ausschuß auch ein Vertreter 
des Schulerhalters an." 

70. Dem § 120 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an 
einer Religionspädagogischen Akademie (Studien
gang für das Lehramt an Hauptschulen. und 
Polytechnischen Lehrgängen) ersetzt den alternati
ven Pflichtgegenstand gemäß Abs. 3 lit. a; die Wahl 
eines unter lit. a genannten alternativen Pflichtge
genstandes ist jedoch zulässig." 

71. Der bisherige Wortlaut des § 122 erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; als Abs.2 ist angefügt: 

,,(2) Die erfolgreiche Ablegung einer Lehramtsc 

prüfung berechtigt Personen, die die Pädagogische 
Akademie nach einer Studienberechtigungsprüfung 
(§ 8 c) besucht haben, zum Besuch einschlägiger 
Studienrichtungen an einer Hochschule, für die die 
Reifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist, 
sowie zum Besuch einer Berufspädagogischen 
Akademie, sofern die neben der Reifeprüfung 
erforderlichen Aufnahmsvoraussetzungen erfüllt 
werden. Welche Studienrichtungen einschlägig und 
in welchen Fällen Zusatzprüfungen abzulegen sind, 
ist durch Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Burtdesministerfür Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen." 

72. Dem § 131 werden folgende Abs. 6 und 7 
angefügt: 

,,(6) Die folgenden Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr ... ./1993 treten wie folgt in Kraft: 

1. § 2 a, § 6, § 7 Abs. 5 a, §,8 a Abs. 1, 2 und 4, 
§ 8 b Abs: 1 und 2, § 8 c, § 10 Abs.2 und 3, 
§ 16 Abs. 1 und 3, § 39 Abs. 1 Z 1 sowie Abs. 4, 
§ 46 Abs.2, § 57, § 58 Abs.4 und 5, § 59 
Abs. 1, § 60 Abs. 2, § 61 Abs. 1, § 62 Abs. 1 und 
3, § 62 a Abs: 1, § 63 Abs. 4,§ 63 a Abs. 1 und 
2, § 64 Abs. 4, § 69 Abs. 1, § 71, § 72 Abs. 5, 
§ 73 Abs. 1, § 74 Abs. 2, §75 Abs. 1, § 76, § 77 

Abs. 1, § 80 Abs. 4, § 83 Abs.2, § 96 Abs. 1, 
§ 100, § 104 Abs. 1, § 106 Abs. 2, § 108, § 110, 
§ 111 Abs. 4, § 111 Abs. 7, § 112 Abs. 2, § 113 
Abs. 2 und 3, §114 Abs. 1 und 3, § 119 Abs. 6, 
7,8 und 10, § 120 Abs. 5, § 122, § 131 a Abs. 7, 
§ 131 b Abs.3 und § 133 Abs.l sowie der 
Entfall des § 39 Abs. 3, § 43 Abs. 3 und 4, § 81 
Abs. 2 und § 82 Abs. 2 mit 1. September 1993, 

2. § 80 Abs. 1 und § 82 Abs. 4 sowie der Entfall 
des § 81 Abs. 2 und § 82 Abs.2 mit 1. Septem
ber 1994, 

3. die Grundsatzbestimmungen des § 8 a Abs. 3, 
§ 8 b Abs. 3, § 11 Abs.1 und 4, § 21, § 33, § 49 
Abs. 4 und § 51 sowie der Entfall des § 13 
Abs. 3 sowie § 27 Abs. 3 und 5 gegenüber den 
Ländern mit Ablauf des Tages der Kundma
chung im Bundesgesetzblatt. 

. Verordnungen auf Grund der in Z 2 bis 4 genannten 
Bestimmungen können bereits von dem der 
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes im 
Bundesgesetzblatt folgenden Tag an edassen 
werden; sie treten frühestens mit den im ersten Satz 
dieses Absatzes bezeichneten Zeitpunkten in Kraft." 

73. § 131 a Abs. 7 lautet: 

,,(7) Für Schulversuche im Sinne des Abs. 1 ist § 7 
Abs. 1 bis 5 und 6 anzuwenden." 

74. § 133 Abs. 1 lautet: 

',,(1) Mit der Vollziehung des Bundesgesetzes, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, ist 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst, 
hinsichtlich der Vorbereitung und Erlassung der 
Verordnungen auf Grund des § 5 Abs. 2 im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zen und der Verordnungen auf Grund der §§ 41 
Abs. 2, 69 Abs. 2, 83 Abs. 2, 98 Abs. 3, 106 Abs. 4, 
114 Abs.3, 122 Abs.2 und 131 d Abs.4 sowie 
hinsichtlich des Zusammenwirkens mit den Univer
sitäten und Hochschulen gemäß § 126 Abs.2 im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung, betraut." 

Artikel 11 

Die 12. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 467/1990, wird wie folgt geändert: 

1. Artikel Il lautet: 

"Artikel 11 

Die erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprüfung 
an einer Religionspädagogischen Akademie mit 
Öffentlichkeitsrecht nach dem Besuch eines V orbe
reitungslehrganges oder einer Studienberechti
gungsprüfung sowie an einer seinerzei~~gen Reli
gionspädagogischen Lehranstalt mit Offentlich
keitsrecht, deren Lehrplan mit dem Lehrplan einer 
Religionspädagogischen Akademie gleich war, 
berechtigt zum Besuch einschlägiger Studienrich-
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tungen an einer Hochschule, für die die Reifeprü
fung Immatrikulationsvoraussetzung ist, sowie zum 
Besuch einer Pädagogischen Akademie und -
sofern die neben der Reifeprüfung erforderlichen 
Aufnahmsvoraussetzungen erfüllt werden - einer 
Berufspädagogischen Akademie. Welche Studien
richtungen von Hochschulen einschlägig und in 
welchen Fällen für deri Hochschulbesuch Zusatz
prüfungen abzulegen sind, ist durch Verordnung 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissen
schaft und Fo~schung zu bestimmen." 

2. Im Artikel III wird nach dem Abs. 1 folgender 
Abs. 1 a eingefügt: 

,,(1 a) Artikel II in der Fassung des Bundesgeset
zes BGBI. Nr. .. ./1993 tritt mit 1. September 1993 
in Kraft." 
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